
99102017002000, 99102017002000

Zweitwohnungssteuer Festsetzung

Heruntergeladen am 23.06.2025
https://fimportal.de/xzufi-services/8669452/L100040

Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99102017002000, 99102017002000

Leistungsbezeichnung I Zweitwohnungssteuer Festsetzung

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 4 - Land: Regelung

Quellredaktion Niedersachsen

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Zweitwohnsitz, Zweitwohnung

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Steuern (102)

Verrichtungskennung Festsetzung (002)

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund Wohnen und Umzug (1050200), Zweitwohnsteuer
(1060500)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am 09.03.2010
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Fachlich freigegen durch Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport

Handlungsgrundlage Die Zweitwohnungssteuer ist eine örtliche
Aufwandsteuer gemäß Artikel 105 Abs. 2a des
Grundgesetzes, für die der niedersächsische
Landesgesetzgeber die Gesetzgebungshoheit hat. Mit §
3 Abs. 1 Satz 1 des Niedersächsischen
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) hat er seine
Gesetzgebungshoheit für die örtlichen
Aufwandsteuern auf die Städte und Gemeinden
übertragen.
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_105.html
https://voris.wolterskluwer-online.de/browse/documen
t/cite/9f6a80fe-fc59-35ff-8f0f-ef7201416ec1
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_105.html
https://voris.wolterskluwer-online.de/browse/documen
t/cite/9f6a80fe-fc59-35ff-8f0f-ef7201416ec1

Teaser

Volltext Die zuständigen Stellen in Niedersachsen können
entscheiden, ob und in welchem Umfang sie
Zweitwohnungssteuer erheben wollen. Eine Pflicht zur
Erhebung der Zweitwohnungssteuer besteht nicht.
Besteuert wird das Innehaben einer weiteren
Wohnung (Zweit- bzw. Nebenwohnung) neben einer
Hauptwohnung.

Als Bemessungsgrundlage dient meist der jährliche
Mietaufwand, bei Eigentumswohnungen die
ortsübliche Vergleichsmiete (Mietspiegel). Aufgrund
der kommunalen Eigenständigkeit gelten keine
einheitlichen Regelungen.

Erforderliche Unterlagen Es werden ggf. Unterlagen benötigt. Wenden Sie sich
bitte an die zuständige Stelle.

Voraussetzungen

Kosten Es fallen ggf. Gebühren an. Wenden Sie sich bitte an
die zuständige Stelle.

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer
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Frist Es müssen ggf. Fristen beachtet werden. Wenden Sie
sich bitte an die zuständige Stelle.

weiterführende
Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext Die zuständigen Stellen in Niedersachsen können
entscheiden, ob und in welchem Umfang sie
Zweitwohnungssteuer erheben wollen. Eine Pflicht zur
Erhebung der Zweitwohnungssteuer besteht nicht.
Besteuert wird das Innehaben einer weiteren
Wohnung (Zweit- bzw. Nebenwohnung) neben einer
Hauptwohnung.

Als Bemessungsgrundlage dient meist der jährliche
Mietaufwand, bei Eigentumswohnungen die
ortsübliche Vergleichsmiete (Mietspiegel). Aufgrund
der kommunalen Eigenständigkeit gelten keine
einheitlichen Regelungen.

Ansprechpunkt Die Zuständigkeit liegt bei der Gemeinde, der
Samtgemeinde und der Stadt.

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Zweitwohnungssteuer Festsetzung, Assessment of
second home tax
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